
Anlage 4

Personal Vergütung 

2019

AG Anteile 

Sozialversicherung

Wegstrecken-

entschädigung

Gesamtauf-

wendungen

amtliche Tierarztin 34.074,04 3.673,00 312,40 38.059,44

Vergütung 34.074,04 41,23 €

3.985,00 =11,7% 4,82 €

38.059,04 46,05 €

5.708,86 8,98 €

4.254,38

9.963,24 =19,5%

Gesamt 48.022,28

Gebühren in handwerkliche Betriebe mit Schlachtungen von mehr als 1000 GVE pro Jahr

Als Grundlage für die in der Satzung beigefügte Gebührentabelle für handwerkliche Schlachtbetriebe mit Schlachtung von mehr als 1000 GVE/Jahr sind 

die folgende Kostenberechnungen vorgenommen worden.

 Im Gegensatz zu den handwerklichen Betrieben die weniger als 1000 GVE pro Jahr schlachten, werden bei dieser Betriebsgröße die nebenberuflich 

angestellten Tierärzte nach der benötigten Zeit für die Untersuchungen inklusive Rüstzeiten und Zeit für die notwendigen Dokumentationen vergütet.

Ab dem Jahr 2021 werden in zwei Großbetrieben die Gebühren auf dieser Grundlage berechnet. Bis zu dem Zeitpunkt gab es nur einen Großbetrieb.

Die Zahlen aus dem Jahr 2019 fließen in diese Kalkulation ein.

Gesamtaufwendungen

Verwaltungskosten für nicht Büroarbeitsplatz 15%

Gesamtkosten einer 

Tierarztstunde 55,03 €

Die Kosten, die pro Zeiteinheit bei dem Einsatz der amtlichen Tierärzte in den Betrieben für die verschiedenen Tätigkeiten entstehen, sind gem. Anhang IV 

Kapitel II der VO (EU) 2017/625 und der Tarifstelle 23.8.4.1 der AVerwGebO NW in eine Gebühr pro Schlachttier umzurechnen. Hierbei sind neben der 

festgelegten Mindestuntersuchungszeit für die Fleischuntersuchung, die nur in optimierten Betrieben mit Bandschlachtung ausreichend ist, weitere Tätigkeiten 

mit einem Zeitfaktor zu berücksichtigen. Die Zeiten sind bei den trichinenuntersuchungspflichtigen Tierarten (Schwein, Wildschwein und Pferd) so gewählt, dass 

die Aufwendungen für die Trichinenuntersuchung, die mit in der Gebühr enthalten sein muss, berücksichtigt ist.

Verwaltungs- und Leitungskosten

Verwaltungsgesamtkosten

Tariflohn amtlicher TA

Soz.vers.u. Wegstrecke 11,7%

Gesamtaufwendungen

Verwaltungsgesamtkost. 19,5%

Soz. Vers. und Wegstrecke 



Lebendunter-

suchung, 

Dokumenten-

kontrolle

Mindestuntersuchungs-

zeit für 

Fleischuntersuchung

Genusstauglich-

keits-

kennzeichnung

Hygiene-

kontrolle

Dokumenta-

tion Untersu-

chungs-

ergebnisse, 

etc.

Gesamt-

zeit

Anzahl der 

Tiere die 

pro Std. 

untersucht 

werden

daraus 

sich 

ergebene  

Gebühr

Rinder 2 Min. 6 Minuten (+1) 2 Min. 1 Min. 2 Min. 14 Min. 4,29 13,00

Kälber 2 Min. 6 Minuten (+1) 2 Min. 1 Min. 2 Min. 14 Min. 4,29 13,00

Schweine 2 Min. 1,5 Minuten (+1) 2 Min. 1 Min. 2 Min. 9,5 Min 6,31 9,00

Wildschweine 2 Min. 1,5 Minuten 2 Min. 1 Min. 2 Min. 9,5 Min 6,31 9,00

Schafe / Ziegen

2 Min.

1,5 Min. (keine gesetzl. 

Vorgabe) 1 Min. 1 Min. 2 Min. 7,5 Min 8 7,00

Wildschafe, 

Damwild und 

sonstiges Haarwild 2 Min.

1,5 Min. (keine gesetzl. 

Vorgabe) 1 Min. 1 Min. 2 Min. 7,5 Min 8 7,00

Pferde und andere 

Einhufer 3 Min. 10 Minuten 1 Min. 1 Min. 2 Min. 17 Min 3,53 16,00

6,87

6,87

Die Kosten, die pro Zeiteinheit bei dem Einsatz der amtlichen Tierärzte in den Betrieben für die verschiedenen Tätigkeiten entstehen, sind gem. Anhang IV 

Kapitel II der VO (EU) 2017/625 und der Tarifstelle 23.8.4.1 der AVerwGebO NW in eine Gebühr pro Schlachttier umzurechnen. Hierbei sind neben der 

festgelegten Mindestuntersuchungszeit für die Fleischuntersuchung, die nur in optimierten Betrieben mit Bandschlachtung ausreichend ist, weitere Tätigkeiten 

mit einem Zeitfaktor zu berücksichtigen. Die Zeiten sind bei den trichinenuntersuchungspflichtigen Tierarten (Schwein, Wildschwein und Pferd) so gewählt, dass 

die Aufwendungen für die Trichinenuntersuchung, die mit in der Gebühr enthalten sein muss, berücksichtigt ist.

15,58

spitz errechnete 

Gebühr = 

Gesamtkosten TA 

Stunde (55,03€) 

geteilt durch 

Anzahl der Tiere 

die pro Stunde 

untersucht werden

12,82

12,82

8,72

8,72


